
Grundschule im Romberg-Speckhorn 

Erklärung zur Barrierefreiheit 

1 Geltungsbereich 

Diese Erklärung zur Barrierefreiheit gilt für die Internetseite der 

Grundschule im Romberg-Speckhorn Recklinghausen 

https://www.gs-romberg-speckhorn.de 

Die Grundschule im Romberg-Speckhorn ist als öffentliche Stelle gemäß Richtlinie (EU) 2016/2102 

bemüht, seine Webseite im Einklang mit den Bestimmungen des 

Behindertengleichstellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (BGG NRW) sowie der Barrierefreie-

Informationstechnik-Verordnung Nordrhein-Westfalen (BITV NRW) barrierefrei zugänglich zu 

machen. 

 

2 Stand der Vereinbarkeit mit den Anforderungen 

Die Webseite ist teilweise vereinbar mit den Anforderungen der BITV NRW in Verbindung mit den 

WCAG 2.1 – Konformitätsstufe AA. 

Auf Grundlage der visuellen Prüfung der öffentlich zugänglichen Seiten der Grundschule im 

Romberg-Speckhorn wurden Stärken sowie noch bestehende Barrieren identifiziert. 

 

3 Nicht barrierefreie Inhalte 

Die folgenden Inhalte sind derzeit noch nicht vollständig barrierefrei: 

3.1 PDF Dokumente und Formulare 

 Viele PDF Dokumente stammen aus älteren Quellen und sind nicht vollständig barrierefrei 

(keine Tags, fehlende Alternativtexte, fehlende logische Struktur). 

 Langfristiges Ziel: Überarbeitung oder Ersatz wichtiger Dokumente. 

3.2 Bilder 

 Einzelne Bilder verfügen noch nicht über ausreichende Alternativtexte. 

 Maßnahme: sukzessive Ergänzung beim Aktualisieren von Inhalten. 

3.3 Tastaturbedienbarkeit / Fokus 

 Die Seite weist keine sichtbare „Skip-to-content“-Funktion auf. 

 Fokusreihenfolge und Tastaturnavigation wurden noch nicht nach BITV getestet. 

3.4 Video- und Audioinhalte 

 Falls Videos veröffentlicht werden, bestehen noch nicht überall Untertitel oder 

Textalternativen. 

3.5 Formularzugänglichkeit 

 Formulare sind aktuell nicht durchgängig barrierefrei (z. B. Beschriftungen, Fehlermeldungen). 

 

4 Erstellung dieser Erklärung 

Diese Erklärung wurde am 30. Januar 2026 erstellt. 

Sie basiert auf: 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Service/Barrierefreiheit/EU_2016_2102.html
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=5420140509100636414
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=10000000000000000724
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=10000000000000000724
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=10000000000000000724
https://www.barrierefreiheit-dienstekonsolidierung.bund.de/Webs/PB/DE/gesetze-und-richtlinien/wcag/wcag-node.html


 einer Sichtprüfung der öffentlich erreichbaren Seiten der Grundschule im Romberg-

Speckhorn 

 einer strukturellen Bewertung anhand wesentlicher BITV-Kriterien (Textalternativen, 

Tastaturzugänglichkeit, Kontraste, semantische Struktur) 

Diese Erklärung wurde zuletzt aktualisiert am 30. Januar 2026. 

 

5 Feedback und Kontakt 

Wenn Sie auf unserer Webseite auf Barrieren stoßen oder Inhalte nicht barrierefrei zugänglich sind, 

können Sie sich bei uns melden: 

Grundschule im Romberg-Speckhorn 

Im Romberg 9 

45657 Recklinghausen 

Telefon: +49 2361 5828930 

E-Mail: email@romberg-speckhorn.de 

Bitte geben Sie folgende Informationen an: 

 URL der betroffenen Seite 

 Beschreibung der Barriere 

 ggf. verwendetes Gerät / Browser 

Wir bemühen uns, Ihr Anliegen innerhalb von 14 Tagen zu beantworten. 

 

6 Ombudsstelle für barrierefreie Informationstechnik Nordrhein-Westfalen 

Wenn Sie der Ansicht sind, dass Ihre Hinweise nicht innerhalb der oben genannten Frist angemessen 

bearbeitet wurden oder keine zufriedenstellende Lösung entstanden ist, können Sie sich an die 

Ombudsstelle wenden. 

Ombudsstelle für barrierefreie Informationstechnik des Landes Nordrhein-Westfalen 

bei der oder dem Beauftragten für die Belange der Menschen mit Behinderungen des Landes 

Fürstenwall 25 

40219 Düsseldorf 

Telefon: 0211 855 3451 

E-Mail: ombudsstelle-barrierefreie-it@mags.nrw.de 

Webseite: https://www.mags.nrw/ombudsstelle-barrierefreie-informationstechnik 

 

7 Überwachungsstelle für barrierefreie Informationstechnik NRW 

Die Umsetzung der Anforderungen wird durch die Überwachungsstelle des Landes überwacht. 

Überwachungsstelle für barrierefreie Informationstechnik NRW 

Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) 

E-Mail: ueberwachungsstelle-nrw@it.nrw.de 

Webseite: https://www.mags.nrw/ueberwachungsstelle-barrierefreie-informationstechnik 

https://www.mags.nrw/ombudsstelle-barrierefreie-informationstechnik?utm_source=chatgpt.com
https://www.mags.nrw/ueberwachungsstelle-barrierefreie-informationstechnik?utm_source=chatgpt.com

